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Hie Schweizerwoche!
Paul S8o4)mann

Unter Kollegen
3u einem befannten Slntoaft fam

eines SDlorgettS ein 23auer, ber it)m
einen Sßrojefj gegen ben 9cacf)bar über*

trug, ®urje ^ett barauf fam aucf) bie

(Gegenpartei gum gleidjen Slntoalt unb
roollte btefen ebenfalls engagieren. §err
©. lehnte natürtict) ab unb empfatjl
bem SSauer, fief) an ben Äotfegen ©cf).

ju menbett, biefer merbe bie Sfnge=

tegenljeit gut führen unb er moffe ifjm

noct) eine Gcmpfebfuitg mitgeben. 2)er
SSauer natjm baS berfct)Ioffene ßvouüert

mit ber Gcmpfefjlung mit fief), öffnete
aber basfelbe auS Sceugierbe uttb
fonnte folgenbeS fefen:

§eut' ÏÏJcorgen in ber grütj
tarnen ju mir jmei Äüf)'.
®ie eine referbter ict) mir,
35ie anbere ®ir.
SBir motten fie metfen
S3iS bie 33Iätter metfen. Dr. g.

dettes oon ber @ifenbaf)n
Sfntäfjlicf) eines Unfalles erftattete

ber ©tattonSüorfteljer £. folgenben
S3ericf)t an bie borgefe^te 33et)örbe in
33ern: ,,©em SSerunfaflten, ben id) roe=

gen unbefugten SSetretenS beS S3at)n=

förperS mit brei granfen in ©träfe
naf)tn, rourben beibe 33eine abgefatj»

ren, fobafj er nacb einer t)atben ©tunbe
berftarb, otjne bie ©träfe begat)ft ju
fjaben." <,

3

Hie Là^vàerwoàe!
Paul Bachmann

Unter Kollegen
Zu einem bekannten Anwalt kam

eines Margens ein Bauer, der ihm
einen Prozeß gegen den Nachbar übertrug.

Kurze Zeit darauf kam auch die

Gegenpartei zum gleichen Anwalt und
wollte diesen ebenfalls engagieren. Herr
S. lehnte natürlich ab und empsahl
dem Bauer, sich an den Kollegen Sch.

zu wenden, dieser werde die

Angelegenheit gut führen und er wolle ihm

noch eine Empfehlung mitgeben. Der
Bauer nahm das verschlossene Couvert
mit der Empfehlung mit sich, öffnete
aber dasselbe aus Neugierde und
konnte folgendes lesen:

Heut' Morgen in der Früh
Kamen zu mir zwei Küh'.
Die eine reservier ich mir,
Die andere Dir.
Wir wollen sie melken

Bis die Blätter welken. O--.«.

Neues von der Eisenbahn
Anläßlich eines Unfalles erstattete

der Stationsvorsteher T. folgenden
Bericht an die vorgesetzte Behörde in
Bern: Dem Verunfallten, den ich wegen

unbefugten Betretens des

Bahnkörpers mit drei Franken in Strafe
nahm, wurden beide Beine abgefahren,

sodaß er nacb einer halben Stunde
verstarb, ohne die Strafe bezahlt zu
haben." qu
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